
Wichtige Informationen zum SEPA-Lastschriftmandat 
 

Ab dem 01.02.2014 werden die nationalen 

Zahlungssysteme wie Zahlungsüberweisungen 

und Lastschriftverfahren auf das europäische 

System SEPA – Single European Payments Area – 

umgestellt. Das bedeutet, dass ab dem 

30.01.2014 bei jedem Antrag auf eine 

Fahrzeugzulassung ein SEPA-Lastschriftmandat 

ausgefertigt und im Original der 

Zulassungsbehörde vorgelegt werden muss. 

 

Auf dem SEPA-Lastschriftmandat sind zwingend 

zwei Unterschriften anzubringen. Die Unterschrift 

des Girokontoinhabers (= erste Unterschrift) 

legitimiert zum eigentlichen SEPA-

Lastschrifteinzug, die Unterschrift des (ggf. 

abweichenden) Fahrzeughalters (= zweite 

Unterschrift) legitimiert die Zollverwaltung, 

Steuererstattungen auf die angegebene 

Bankverbindung, ohne erneute Rückfrage beim 

Fahrzeughalter, durchzuführen. 
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